
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Lvwg 2018/1/15 LVwG-AV-21/001-
2013

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.01.2018

Rechtssatznummer

5

Entscheidungsdatum

15.01.2018

Norm

GewO 1994 §81 Abs2

GewO 1994 §81 Abs3

GewO 1994 §345 Abs6

GewO 1994 §359b

Rechtssatz

Eine allfällige mangelnde Zuverlässigkeit des Betriebsanlageninhabers berechtigt die Behörde nicht, diesem eine

Genehmigung zur Änderung der Betriebsanlage zu versagen.

Schlagworte

Gewerberecht; Betriebsanlage; Änderung; Lärm; Nachbar;
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Zuletzt aktualisiert am

27.03.2018
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